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ALLGEMEIN ANERKANNTE WERTEORDNUNG  

    - ELEMENT „FACHLICHER LEGITIMITÄT“ - 10.1.2026 

 

WELCHE BEDEUTUNG HABEN WERTE in der "Legitimität" erzieherischen Handelns = verantwortbares 

Handeln außerhalb von Machtmissbrauch?  

 



 

2 
 

Welche Werte vermittelt werden, entscheiden im Rahmen pädagogischer Freiheit grundsätzlich Erziehungsverantwortliche 

und Einrichtungsträger in pädagogischer Grundhaltung. Da aber Erziehungsziel die "Gemeinschaftsfähigkeit" des jungen 

Menschen ist (z.B. § 1 SGB VIII), muss im Rahmen legitimen Handelns in jedem Fall ein WERTEFUNDAMENT vermittelt 

werden, das verfassungskonform ist und der gesellschaftlichen Entwicklung entspricht. Es gelten somit die 

erziehungsrelevanten ("Gemeinschaftsfähigkeit") Ziele der Europäischen Union  

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values_de 

 

IM RAHMEN UNSERES GESELLSCHAFTLICHEN WERTEFUNDAMENTS WERDEN IN DER ERZIEHUNG 

VERMITTELT: soziale Kompetenz, Freiheit unter Beachtung der Rechte anderer, Einhalten von Gesetzen und 

Richtersprüchen, Erhaltung und Schutz der Umwelt, Gleichstellung von Frauen und Männern sowie Achtung kultureller 

Vielfalt. 

1. "Fachlich legitim" ist die PROFESSIONELLE ERZIEHUNG - z.B. in Kitas, Schulen, Erziehungshilfe -, die dem 

"Kindeswohl" dient, folglich nicht machtmissbräuchlich ist. Das ist der Fall, wenn professionelles Erziehungshandeln aus 

der Sicht einer gedachten neutralen Fachkraft (Perspektivwechsel - https://www.paedagogikundrecht.de/wp-

content/uploads/2022/08/Perspektivwechsel-in-paed.-Praxis-1.pdf) geeignet ist, ein pädagogisches Ziel der 

"Eigenverantwortlichkeit" und/ oder der "Gemeinschaftsfähigkeit" im Rahmen unseres Wertefundaments zu verfolgen - siehe 

z.B. „HANDLUNGSLEITSÄTZE DER INITIATIVE HANDLUNGSSICHERHEIT“:  

https://www.paedagogikundrecht.de/wp-content/uploads/2024/07/Handlungsleitsaetze-prof.-Erziehung-1.pdf .  

 

2. ELTERN handeln in ihrer Elternautonomie legitim, das heißt kindeswohlgerecht und nicht machtmissbräuchlich, wenn sie 

nachvollziehbar die Persönlichkeitsentwicklung ihres Kindes im Sinne von „Eigenverantwortlichkeit“ und 

„Gemeinschaftsfähigkeit“ fördern, „Gemeinschaftsfähigkeit“ im Rahmen unseres Wertefundaments. Das Problem: 

staatliches Wächteramt/ Jugendämter darf/ dürfen dies nicht kontrollieren, nur Kindeswohlgefährdungen, d.h. neben Leib- 

oder erheblicher Gesundheitsgefahr das andauernde Verletzen des Kindeswohls durch Eltern.  

3. Zu gesellschaftlichen WERTEN siehe grundlegend folgenden Link:  

https://www.focus.de/panorama/boulevard/sehnsucht-nach-werten-gesellschaft_id_1876648.html?fbc=fb-

shares&fbclid=IwY2xjawGAUddleHRuA2FlbQIxMQABHaq0YhCeqtI_XO1y2nLsM14lllZMdcvXyeu3N42aw9Fmhim7y

6ElzZzdgQ_aem_d7BVSOijql9HEr4Gx-_NLA 

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values_de
https://www.paedagogikundrecht.de/wp-content/uploads/2024/07/Handlungsleitsaetze-prof.-Erziehung-1.pdf
https://www.focus.de/panorama/boulevard/sehnsucht-nach-werten-gesellschaft_id_1876648.html?fbc=fb-shares&fbclid=IwY2xjawGAUddleHRuA2FlbQIxMQABHaq0YhCeqtI_XO1y2nLsM14lllZMdcvXyeu3N42aw9Fmhim7y6ElzZzdgQ_aem_d7BVSOijql9HEr4Gx-_NLA
https://www.focus.de/panorama/boulevard/sehnsucht-nach-werten-gesellschaft_id_1876648.html?fbc=fb-shares&fbclid=IwY2xjawGAUddleHRuA2FlbQIxMQABHaq0YhCeqtI_XO1y2nLsM14lllZMdcvXyeu3N42aw9Fmhim7y6ElzZzdgQ_aem_d7BVSOijql9HEr4Gx-_NLA
https://www.focus.de/panorama/boulevard/sehnsucht-nach-werten-gesellschaft_id_1876648.html?fbc=fb-shares&fbclid=IwY2xjawGAUddleHRuA2FlbQIxMQABHaq0YhCeqtI_XO1y2nLsM14lllZMdcvXyeu3N42aw9Fmhim7y6ElzZzdgQ_aem_d7BVSOijql9HEr4Gx-_NLA

